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pompös, fonbetn einfach urtb gebfegen, fachlich unb roaßr.
©leicß baneben fteljt bas Sagblatt $ocßbauS,

ein 18 gefd^offfgetr Sau, ein fcßlanfer Surm non 62 m
£öße, ganj auS armtertem Seton erfteüt. ®aS §ocß«
ßauS bient jum größeren Seil ben ©efcßäftSjroecfen beS

„Stuttgarter bleuen Sagblatt". ®aS ©ebäube gtng pernor
auS etnem beftfjränften 2ö?ttberoerb unb ift baS SBerE

oon 3lrc^iteft ©. Dtio DSroalb tn Stuttgart. ®ie 3luf«
gäbe mürbe mit feinem fünfilerifcßem SerftänbniS gelßft.
3®ei Slufjüge führen jum oberften Stocfroetf. 3luf ber
Plattform genießt man bie befte SluSftcßt auf Stuttgart
unb Umgebung. 3m Surrnjimmer roirb bem Sefucßer
im gtlrn baS SBerben biefeS c^arafteriftifcben SurmßaufeS
oorgefüßrt: 3luSf<h<ichte« für bie Unierfucßung beS Sau«
grunbeS, Srobeboßrungen bis jur tragfäßigen KieSfcßicßt,
cßemifcße ©runbroafferunterfucßungen, Setonbrucfproben,

SobenbelaftungSproben (15 kg/cm*), Stbbrudö beS alten
$aufeS, 3taSfcßacßten ber Saugrube unb Unterfangen
beS DiebenßaufeS; bann oerfchiebene Sauabfdjnttte, non
ber 10 m unter ber Straßenflähe gelegenen armterten
©runbplatte bis jum oberften Sutmgefcßoß; ferner bie
umfangreichen Sautnftallationen tnmitten ber oerfeßrS«
reichen, non ber Straßenbahn befahrenen Straße; @tn=

jelßetten oon ber 3ubereitung, görberung unb Setteilung
beS SetonS, ber SlrmterungSetfen ufro., Searbeitung ber
Slußenroänbe (geftoctter Seton). ®aneben ift nodh eine
lehrreiche SHuSftellung, eine „fßreffa" im Meinen: ®te
baS „Stuttgarter Dieue Sagblatt" entfteht. DJian fteht
ben ganjen SDßerbegang, oon ber Setter über ben Diota=
tionSmantel bis jur fertig gefalteten SageSjettung.

(Schluß folgt.)

6o5iaU>erftd)enm8*
(Rorrefpottbenj.)

®a8 eibgenöffifdhe SolfSroirtfcßaftSbepartement hat
bem SunbeSrat bie Sotfchaft beireffenb bie ©tnfüßrung
ber 3lltetS. unb §lnterlaffenenoerftcßetung unterbreitet.

3lm 29. Sluguft 1929 unterbrettete ber SunbeSrat
ber SunbeSoetfammlung ben ©ntroutf ju einem Sun«
beSgefeß über bie 3UterS= unb ^tnterlaffer enoet ftcßetung
mit jubtenenber Sotfchaft. ®er Sotfchaft ftnb in etnem
Anhang beigegeben:

1. ©ine überficht über bie tn ber Sdjroetj befteßenben
SerßöberungSetnrichtungen für 31 Iter, 3n»altbität
unb Sob, inSbefonbere bie ißerfonalfüiforge ber
öffentlichen unb fßrioaten Unternehmungen,

2. etne armenftatiftifche ©rßebung,
3. ein überblidt über ben Stanb ber ©efeßgebung

über SUterS«, |jtnterlaffenen= unb 3noaIibenoet»
ftcßetung im 3luSlanbe,

4. ein ©machten ber ®ireftorenfonferenj ber fdjroeij.
SebenSoerficherungSgefellfchaften oom 30. 2Jiat 1924,
foroie ©utacßten ber oom SolfSroirtfcßaftSbepatte«
ment befteüten ©jperten, ®ireftor ®r. @. Scßaert«
lin, fßrof. ®r. 31. Sohren unb ®r. 3- Sorenj.

®te roefentlicßen Seftimmungen beS ©efeßeSentrourfeS
ftnb bie folgenben:

©in SoIfSobltgatorium umfaßt aüe tn ber Scßroeiä
mohnhaften Setfonen oom 19. bis 65 3üter$jahre. ®te
®urchfübrung ber Setftcßetung erfolgt mit ^tlfe fan«
tonaler Waffen als SerfWjerungSträger. ®er SunbeSrat
übt bie Slufjicßt über bie ®utcßfühtung beS ©efeßeS burdß
bie Kantone aus. ®ie glnanjterung ber Serftcßerung er<

folgt fcurdß Serßdßerte, 3lrbeitqeber, Kantone unbSunb.
3ln Seiträgen haben ju leifien: ®ie oetjicßerungS»

Pflichtigen SRänner 18 8*. jähtltcß unb bte grauen 12

granfen. ®te Kantone tönnen mit Seroilligung beS Sun«
beSrateS für ißre gefamte beitragspflichtige Seoölferung
bie 3®ßi"ng eines SecßftelS beS SettrageS übernehmen.
Uneinbringliche Seiträge bürftiger Serficßetter finb pon
ben Kantonen unb ©emetnben ju tragen. ®er Sunb ge»

mäßrt an folcße Seiftungen 3*ßhüffe bis ju 25 %. ®ie
Slrbeitgeber ßaben für jebe 3lrbeitSfraft etnen 3aßreS»
beitrag oon 15 gr. ju entrichten. ®er Sunb fteHt ben
fantonalen Kaffen jährlich einen Setrag tn ber $öße
oon 80 % ber oon ißnen im betreffenben 3aßre auSge«
richteten Setftungen jur Serfügung. ®ie Kantone ßaben
aus allgemeinen SJtiiteln V* ber SunbeSletftung ßtnju»
jufügen.

®te SerftcßerungSleiftungen befteßen auS jroet Seilen,
aus ben Dienten, roelcße bureß bte Seiträge ber Serft»
cherten unb 3lrbeitgeber, forote bie 3lnfen ber oon ben
fantonalen SerftcßerungSfaffen ju äufnenben Diücflagen
aufgebracht roetben (©runbbeträge) unb auS ben So«
aialjufcßüffen. ®iefe leßtern roerben auS ben ermähnten
Seiträgen oon Sanb unb Kantonen gemährt. 2Beil btefe

Seiträge gleicßotel ausmachen, rote bte oon ben^fantö«
nalen Kaffen aus ihren eigenen SDiitteln ausgerichteten
SerßcherungSletftungen, fo fönnten bamit bie ©runbbeträge
bei gleichmäßiger Setteilung auf alle Sei ftherten oet«
boppelt roetben. @S foflen aber SBoßlßabcnbe unb Se»

jûger anberroeitiger angemeffener Dienten, beren 3®^
auf runb V*— V» aller Dtentner gefcßäßt roirb, fetne 3"'
fdßüffe ju ben ©runbbeträgen erhalten. ®te Konjentrie«
rung ber auS öffentlichen DJlilteln ju jaßlenben Sojial»
jufcßüffe geftattet eine ©rßößung ber ©runbbeträge auf
baS 17»—I7«fache.

3ln mojtmalen SerftcherungSleiftungen (etnfhließlih
ber Sojialjufhüffc) mürben fomit jur 3luSjaßlung gc
langen :

©ine 3llterSrente an DJlänner unb grauen, jaßlbat
oom jurficfgelegten 65. 3UterSiaßre an, tn ber ßöße oon
500 gr.

©tne Sßitroenrente oon 375 gr. an SBitroen, bte im
3eitpunfte ber Serroitroung baS 50. SUterSjaßr jurücf'
gelegt ßaben.

©ine etnmaltge Kapitalabßnbung oon 1250 gr. etn

folcße SBitroen, bie im 3eitpunft ber Serroitroung baS

50. 3UterSjaßr nocß ntht jutürfgelegt ßaben.
SBaifenrenten oon 125 gr. bejro. 250 gr., je naeß'

bem eS fteß um einfache ober ®oppelroaifen ßcmbelt.
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pompös, sondern einfach und gediegen, sachlich und wahr.
Gleich doneben steht das Tagblatt Hochhaus,

ein 18 geschosstger Bau, ein schlanker Turm von 62 m
Höhe, ganz aus armiertem Beton erstellt. Das Hoch-
Haus dient zum größeren Teil den Geschäftszwecken des

„Stuttgarter Neuen Tagblatt". Das Gebäude ging hervor
aus einem beschränkten Wettbewerb und ist das Werk
von Architekt E. Otto Oswald in Stuttgart. Die Auf-
gäbe wurde mit feinem künstlerischem Verständnis gelöst.
Zwei Auszüge führen zum obersten Stockwerk. Auf der
Plattform genießt man die beste Aussicht auf Stuttgart
und Umgebung. Im Turmzimmer wird dem Besucher
im Film das Werden dieses charakteristischen Turmhauses
vorgeführt: Ausschachten für die Untersuchung des Bau-
grundes, Probebohrungen bis zur tragfähigen Ktesschicht,
chemische Grundwasteruntersuchungen. Betondruckproben,

Bodenbelastungsproben (15 kg/em'), Abbruch des alten
Hauses, Ausschachten der Baugrube und Unterfangen
des Nebenhauses; dann verschiedene Bauabschnitte, von
der 16 m unter der Straßen fläche gelegenen armierten
Grundplatte bis zum obersten Turmgeschoß; ferner die
umfangreichen Bautnstallationen inmitten der Verkehrs-
retchen, von der Straßenbahn befahrenen Straße; Ein-
zelheiten von der Zubereitung, Förderung und Verteilung
des Betons, der Armierungsetsen usw., Bearbeitung der
Außenwände (gestockter Beton). Daneben ist noch eine
lehrreiche Ausstellung, eine ,.Pressa" im kleinen: Wie
das «Stuttgarter Neue Tagblatt" entsteht. Man sieht
den ganzen Werdegang, von der Letter über den Rota-
tionsmantel bis zur fertig gefalteten Tageszeitung.

(Schluß folgt.)

Sozialversicherung,
(Korrespondenz.)

Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement hat
dem Bundesrat die Botschaft betreffend die Einführung
der Alters, und Hinterlassenenversicherung unterbreitet.

Am 29. August 1929 unterbreitete der Bundesrat
der Bundesversammlung den Entwurf zu einem Bun-
desgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
mit zudtenender Botschaft. Der Botschaft sind in einem
Anhang beigegeben:

1. Eine Übersicht über die in der Schweiz bestehende«
Versicherungseinrichtungen für Alter, Invalidität
und Tod, insbesondere die Personalfürsorge der
öffentlichen und Privaten Unternehmungen,

2. eine armenstaliftische Erhebung,
3. ein Überblick über den Stand der Gesetzgebung

über Alters-, Hinterlassenen- und Jnvalidenver-
sicherung im Auslande,

4. ein Guiachten der Direktorenkonferenz der schweiz.
Lebensverstcherungsgesellschaften vom 30. Mai 1924,
sowie Gutachten der vom Volkswirtschaflsdeparte-
ment bestellten Experten, Direktor Dr. G. Schaert-
lin, Prof. Dr. A. Bohren und Dr. I. Lorenz.

Die wesentlichen Bestimmungen des Gesetzesentwurfes
sind die folgenden:

Ein Volksobligatorium umfaßt alle in der Schweiz
wohnhaften Personen vom 19. bis 65 AlterSjahre. Die
Durchführung der Versicherung erfolgt mit Hilfe kan-
tonaler Kasten als Verstcherungsträger. Der Bundesrat
übt die Aufsicht über die Durchführung des Gesetzes durch
die Kantone aus. Die Finanzierung der Versicherung er>

folgt durch Versicherte. Arbeitgeber, Kantone und Bund.
An Betträgen haben zu leisten: Die versicherungs-

Pflichtigen Männer 18 Fr. jährlich und die Frauen 12
Franken. Die Kantone können mit Bewilligung des Bun-
desrates für ihre gesamte beitragspflichtige Bevölkerung
die Zahlung eines Sechstels des Beitrages übernehmen.
Uneinbringliche Beiträge dürftiger Versicherter sind yon
den Kantonen und Gemeinden zu tragen. Der Bund ge-
währt an solche Leistungen Z uschüsse bis zu 25 "/«>. Die
Arbeitgeber haben für jede Arbeitskraft einen Jahres-
beitrag von 15 Fr. zu entrichten. Der Bund stellt den
kantonalen Kasten jährlich einen Betrag in der Höhe
von 80 »/» der von ihnen im betreffenden Jahre ausge-
richteten Leistungen zur Verfügung. Die Kantone haben
aus allgemeinen Mitteln V« der "Bundesleistung hinzu-
zufügen.

Die Versicherungsleistungen bestehen aus zwei Teilen,
aus den Renten, welche durch die Beiträge der Verfi-
cherten und Arbeitgeber, sowie die Zinsen der von den
kantonalen Versicherungskosten zu äufnenden Rücklagen
aufgebracht werden (Grundbeträge) und aus den So-
zialzuschüssen. Diese letztern werden aus den erwähnten
Betträgen von Band und Kantonen gewährt. Weil diese

Beiträge gleichviel ausmachen, wie die von den^kanto-
nalen Kasten aus ihren eigenen Mitteln ausgerichteten
Versicherungsletstungen. so könnten damit die Grundbeträge
bei gleichmäßiger Verteilung auf alle Versicherten ver-
doppelt werden. Es sollen aber Wohlhabende und Be-
züger anderweitiger angemessener Renten, deren Zahl
auf rund V» aller Rentner geschätzt wird, keine Zu-
schüfst zu den Grundbeträgen erhalten. Die Konzentrte-
rung der aus öffentlichen Mitteln zu zahlenden Sozial-
Zuschüsse gestattet eine Erhöhung der Grundbelräge auf
das l'/»—1>/-fache.

An maximalen Versicherungsletstungen (einschließlich
der Sozialzuschüfst) würden somit zur Auszahlung ge-
langen:

Eine Altersrente an Männer und Frauen, zahlbar
vom zurückgelegten 65. Altersjahre an, in der Höhe von
500 Fr.

Eine Witwenrente von 375 Fr. an Witwen, die im
Zeitpunkte der Verwitwung das 50. Altersjahr zurück-
gelegt haben.

Eine einmalige Kapitalabfindung von 1250 Fr. an
solche Witwen, die im Zeitpunkt der Verwitwung das
50. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben.

Waisenrenten von 125 Fr. bezw. 250 Fr., je nach'
dem es sich um einfache oder Doppelwaisen handelt.



Sb. 33 gtfsfïe. fäjWtlj. fuaa6».»tttttimg („aftetftaSMT) 393

Gegründet 1866

Teleph. S. 57.63

Telegr. : Ledergut

3ur ©deichtetung bet (Sinfübrung bet aSetgcherung
werben bte aSergcherungSletgungen tit ben etften 15
Sauren nach Qnfrafttreten beS ©efegeS (einfdblteglich bet
©ojioljui'd^äffe) nur jut £>ä(fte ausgerichtet unb überbteS

nur foldfjen fgerfonen gemährt, bte ihren 2eben§unterhalt
nicht tn auSfömmlichet SBeife au§ eigenen SWitteln unb
9ßengonen beftreiten fönnen.

Unter ber a3orauSfegmtg, bog bte aSergdfjerung im
Qtahre 1933 in Kraft tritt, merben bie genannten 3iu§=

lagen bis jum Qahre 1948 non 41.16 auf 59,2 9DM. $r.
anfteigen, bann tm Qahre 1949 geh auf 179,46 9DM. §*.
erhöhe« unb fdfjltegltdh auf runb 200 9DM. gr. fteigen.

®te Kantone fönnen roeitere ©tnrichtungen über bie
SUterS» unb §tnterlaffenenoergdherung Idhaffen ober un
tergügen. @8 hülfen febodh bie gufegüge beS KantonS
bte $älfte beS ©efamtbebarfeS ber SSerjtdjerung ntd&t

fibergetqen. ®ie ©thebung oon Irbeitgeberbeiträgen füc
biefe SrgönjungSoetfithetung ifi gefegltdh oetboten.

®te ©ntroieflung ber ftürforgeetnrichtungen ber Sir
beitgeber jugunfien ihrer Slrbeitrnhmer im SUterS* ober
ïobeëfaU mirb tn ber SBeife geförbert, bag bie Slrbeit»
gebet berechtigt roetben, ihre beitrage an btefe ©tnridh
tungen um ben Betrag ju fürjen, toeldben fte an bie ge=

fehliche SUterS* unb ^Interlaffenenoergcherung ju sohlen
haben.

Um bem Bunb bie im ©efege oorgefdhrlebenen 2et»

ftungen ju ermöglichen, mirb etn gonbS für bie SllterS'
unb ^tnterlaffenenoetficherung errichtet. 3" btefen ftonbS
fliegen bie getarnten ©tnnahmen auS ber fisfalifdhen Se-
iaftung be§ StabalS, forote ber Slnteil beS BunbeS aus
ben Stetnetnnahmen gebrannter SBaffer. (K.)

Normung bet 6d)aci)tabbcdiungen
in 9eittfd)lattb.

(Korxefponbettj)

SBte oielerlei ©dfjadhtabbedtungen für KanallfationS*
arbeiten beggen mir tn ber ©dhroets? 9Dlan nehme etm
ntal etnen Katalog ber 2. o. Stott'fchen ©ifenroerfe jur
$anb, unb man mirb nicht roentg eifiaunt fein, eine fo
tetche „SluSroahl" su pnben. Db fte tn btefer Steidhhal*
Itgfeit unbebtngt notmenbig ifi, roare eine anbere grage.

3n ®eutfdhlanb mar eS nach btefer Stiegt ung auch
uWjt beffer; aber e§ mirb bort gemacht butch bie be«

oorftehenbe Stormung. 2Bir lefen barüber tn ber gett=
fäjtift beS aSeretnS beutfdher Ingenieure:

Sie StormungSarbeiten füc ©chachtabbedEungen ftnb
futtethalb beS beutfdhen StormenauSfchuffeS im SlrbeitS*

ausfehug sut Stormung gugetferner KanaltfationSgegew
ftfinbe, bte ftdfj aus 33ertretern ber |>ergeHei graten, beS

föanbelS, ber QnftaHateure unb bér StetdhS» unb gäbti*
Khett Begörben sufammenfegt, burchgeführt morben unb
«tftredten geh auf bie geftlegung oon

tunben Siahmen mit glattem gug mit ©dhlupfroette 500,
615 unb 700 mm,

Suabratifcgen Stagmen mit glattem glug mit @dfjlupf=
weite oon 500 unb 600 mm unb

Suabratifcgen Slagmen mit glanfcgfug mit ©dhlupfmeite
öon 500 unb 600 mm.

4242

8u ben Slagmen paffenb gnb gugeiferne ®ecM mit
Stiffelung unb mit £>ols= unb Slfphaltfüllung gefchaffen.
®tefe bret ®edEelformen finb fo auëgebilbet, bag man
fte für alle bret Stagmenformen benugen fann.

®te ©dhaegtabbedfungen mit Kennmag 500 unb 600
ftnb für Kanallfationèsroedfe, bte mit Kennmag 700 tn
er fter 2tnie für bie Kabelfcgacgte ber SletcgSpoff gefchaffen.
SluS btefem ©runbe hat man ben ®ecEel ber ©röge 700
mit etner 33orrtdhtung sum ©ingretfen oon £>ebesangen
oerfehen, um bte bei bet SletcgSpoff übliche Slrt beS

^jerauSgebenS beS ®edfelS miltelft ^»ebesangen auch bei

Slnmenbung genormter ©ugffüdEe innehalten su fönnen.
9It<ben btefen ©egaegtabbeefungen, bie im toefentlldhen
bei mittlerem SBerfehr sur Slnmenbung fommen, erftredft
ftch bte Storm ung auch auf bie ©dhaegtabbedtungen für
fchmerften SSerfehr, unb jtoar fi ab hiefür etn quabrati»
fcher unb ein runber 9R ahmen mit ©dhlupfmette 510 mm
mit einem für beibe 5Rahmen paffenben ®edel mit £ols<
füdung feggelegt. SllS quabratifepe SluSfühtung ig bie
unter bem Stamen „93erliner ©chechtabbedtang" befannte
^orm übernommen toorben, ba jle etfabrungögemäg bem
fegroerfien aSetfehr gvroachfen ifi unb giegereicechnifch bte

Smedtmôgigfte g >rm hat. ©tnngemäg tft bte runbe Schacht'
abbedfung burchgebilöet.

®te gefamte Stethe ber ©chadhtabbedtungen Hegt unter
bem ïiiel „©chadhtabbectunqen für gahrbahn", DIN
1214 bis 1224, fett Slpril 1928 enbgültig cor unb ifi
oon ber aSerlrtebSfteHe beS beutfdhen SlotmenauSfdhuffeS
bem aäeufch 33etlag @. m. b. aäerltn S 14, ®reSbener
©trage 97, su bejtegen.

Set Bearbeitung ber Slormen ifi gans befonbetS auf
eine etnmanbfreie fonftruftioe unb roirtfdhaftliche SluS'
bilbung ber Siahmen unb ®edtel geachtet morben. 3ut
33ermeibung beS KippenS ber Secfel im Siahmen unb
sum befferen ©tnfegen ber SDedEel tft bte Innenfläche ber
Siahmen mit fech§ ©todEen oerfehen. ffiie Siahmen für
mittleren 3Serfehr metfen an ben ®edtelauflegew smei
gegenüberliegenbe aSertiefungen sum ©tnhängen ber DIN
1221 aufgeführten genormten ©chmug« unb Sltngfdhmug'
fänger auf. ®te §öhe bet Siahmen mit glanfdhfug ift mit
Slücfpcht auf bte Çôhe ber ipflafterfietne auf 205 mm
feftgelegt, um baburch einen guten Slnfdhlug ber ©chadfjt'
abbeefungen an bas ©tetnpflafier su gemährletgen.

Slugerbem ift bte für bte aSerfehrëflcherhett roidhtige
Slrt ber Sltffelung bei Siahmen unb ®edtel genau feftge»

legt. Um etne mögltdhft gute ^altbarfeit ber ®e<fet su
erreichen, hat man alle ®edtelformen mit 12 Slippen oer»
fehen, bie swifdhen ben 2uftfcf)llgen Itegen. ®te 2uft»
fchlige haben foldhe 9Dlage, bag bei auSretdhenber SBirf»

ung etn geflflernmen ber ^ufftollen, Slbfäge ufro. auS=

gefchloffen ig.
33on einer Berfdhraubung ber ^olsflöge am ®edfel«

boben bei ben ®ecfeln für ifjolsfüHung hat man roegen
ber aHsufdjjnellen ^ergörung ber Schrauben butdh Stög
Slbganb genommen. ®ie bei ben ®ecfeln für Slfphalt»
füüung fteusroeiS angeorbneten aSergärfungSrippen gnb
mit SluSfragungen oerfehen. ®teS beugt bem leidhten
herausquellen beS SlfphalteS bei garfer oor. Um
bte Sugehörigtelt oon Siahmen unb ®edtel unb bie SluS«

taufchmögltchtett ber oerfchtebenen Siahmen» unb ®edtel«

formen untereinanber su fennsetegnen, gnb einheitliche

Leder-Riemen

Balata-Rlemen

Teohn.-Leder
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Zur Erleichterung der Einführung der Versicherung
werden die Versicherungsletstungen in den ersten 15
Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes (einschließlich der
Sozialzuschüsse) nur zur Hälfte ausgerichtet und überdies
nur solchen Personen gewährt, die ihren Lebensunterhalt
nicht in auskömmlicher Weise aus eigenen Mitteln und
Penstonen bestreiten können.

Unter der Voraussetzung, daß die Versicherung im
Jahre 1933 in Kraft tritt, werden die genannten Aus-
lagen bis zum Jahre 1948 von 41.16 auf 59.2 Mill. Fr.
ansteigen, dann im Jahre 1949 sich auf 179,46 Mill. Fr.
erhöhen und schließlich auf rund 200 Mill. Fr. steigen.

Die Kantone können weitere Einrichtungen über die
Alters- und Htnterlafsenenversicherung schaffen oder un
terstützen. Es düifen jedoch die Zuschüsse des Kantons
die Hälfte des Gesamtbedarfes der Versicherung nicht
übersteigen. Die Erhebung von Arbeitgeberbeiträgen süc
diese Ergänzungsoersicherung ist gesetzlich verboten.

Die Entwicklung der Fürsorgeeinrichtungen der Ar
beitgeber zugunsten ihrer Arbeitnehmer im Alters- oder
Todesfall wird in der Weise gefördert, daß die Arbeit-
geber berechtigt werden, ihre Betträge an diese Etnrich
tungen um den Betrag zu kürzen, welcben sie an die ge-
setzliche Alters- und Htnterlafsenenversicherung zu zahlen
haben.

Um dem Bund die im Gesetze vorgeschriebenen Lei-
stungen zu ermöglichen, wird ein Fonds für die Alters-
und Hinterlafsenenversicherung errichtet. In diesen Fonds
stießen die gesamten Einnahmen aus der fiskalischen Be>

laftung des Tabaks, sowie der Anteil des Bundes aus
den Reineinnahmen gebrannter Wasser. (L.)

Normung der Schachtabdeckungen
in Deutschland.

(Korrespondenz)

Wie vielerlei Schachtabdeckungen für Kanalisations-
arbeiten besitzen wir in der Schweiz? Man nehme ein-
Mal einen Katalog der L. v. Roll'schen Eisenwerke zur
Hand, und man wird nicht wenig erstaunt sein, eine so

reiche „Auswahl" zu finden. Ob sie in dieser Reichhal-
ligkeit unbedingt notwendig ist. wäre eine andere Frage.

In Deutschland war es nach dieser Richtung auch
nicht besser; aber es wird dort gemacht durch die be-

vorstehende Normung. Wir lesen darüber in der Zeit-
schrift des Vereins deutscher Ingenieure:

Die Normungsarbeiten süc Schachtabdeckungen sind
innerhalb des deutschen Normenausschusses im Arbeits-
ausschuß zur Normung gußeiserner Kanalisationsgegen-
stände, die sich aus Vertretern der Herstellerfirmen, des
Handels, der Installateure und der Reichs- und städti-
lchen Behörden zusammensetzt, durchgeführt worden und
erstrecken sich auf die Festlegung von
runden Rahmen mit glattem Fuß mit Schlupfweite 500,

615 und 700 wm,
Quadratischen Rahmen mit glattem Fluß mit Schlupf-

weite von 500 und 600 mm und
quadratischen Rahmen mit Flanschfuß mit Schlupfwette

vyn 500 und 600 wm.
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Zu den Rahmen passend sind gußeiserne Deck-l mit
Riffelung und mit Holz- und Asphaltsüllang geschaffen.
Diese drei Deckelformen sind so ausgebildet, daß man
sie für alle drei Rahmensormen benutzen kann.

Die Schachtabdeckungen mit Kennmaß 500 und 600
sind für Kanalisationszwecke, die mit Kennmaß 700 in
erster Linie für die Kabelschächte der Reichspost geschaffen.
Aus diesem Grunde hat man den Deckel der Größe 700
mit einer Vorrichtung zum Eingreifen von Hebezangen
versehen, um die bei der Reichspost übliche Art des
Heraushebens des Deckels mittelst Hebezangen auch bei

Anwendung genormter Gußstücke innehalten zu können.
N-ben diesen Schachtabdeckungen, die im wesentlichen
bei mittlerem Verkehr zur Anwendung kommen, erstreckt
sich die Normung auch auf die Schochtabdeckungen für
schwersten Verkehr, und zwar si ob hiefür ein quadrati-
scher und ein runder Rahmen mit Schlupfweite 510 mm
mit einem für beide Rahmen passenden Deckel mit Holz-
süllung festgelegt. Als quadratische Ausführung ist die
unter dem Namen „Berliner Gchachtabveckung" bekannte

Form übernommen worden, da sie erfahrungsgemäß dem
schwersten Verkehr gewachsen ist und gießereicechnisch die
zweckmüßigste Form hat. Sinngemäß ist die runde Schacht-
abdeckung durchgebildet.

Die gesamte Reihe der Schachtabdeckungen liegt unter
dem Titel „Schachtabdeckunqen für Fahrbahn", VIN
1214 bis 1224, fett April 1928 endgültig vor und ist
von der Vertriebsstelle des deutschen Normenausschusses
dem Beusch Verlag G. m. b. H. Berlin 8 14, Dresdener
Straße 97, zu beziehen.

Bei Bearbeitung der Normen ist ganz besonders auf
eine einwandfreie konstruktive und wirtschaftliche Aus-
bildung der Rahmen und Deckel geachtet worden. Zur
Vermeidung des Kippens der Deckel im Rahmen und
zum besseren Einsetzen der Deckel ist die Innenfläche der
Rahmen mit sechs Stocken versehen. Die Rahmen für
mittleren Verkehr weisen an den Deckelauflegern zwei
gegenüberliegende Vertiefungen zum Einhängen der VM
1221 aufgeführten genormten Schmutz- und Rtngschmutz-
fänger auf. Die Höhe der Rahmen mit Flanschfuß ist mit
Rückficht auf die Höhe der Pflastersteine auf 205 wm
festgelegt, um dadurch einen guten Anschluß der Schacht-
abdeckungen an das Steinpflaster zu gewährleisten.

Außerdem ist die für die Verkehrssicherheit wichtige
Art der Riffelung bei Rahmen und Deckel genau festge-

legt. Um eine möglichst gute Haltbarkeit der Deckel zu
erreichen, hat man alle Deckelformen mit 12 Rippen ver-
sehen, die zwischen den Luftschlitzen liegen. Die Luft-
schlitze haben solche Maße, daß bei ausreichender Wirk-
ung ein Festklemmen der Hufstollen, Absätze usw. aus-
geschlossen ist.

Von einer Verschraubung der Holzklötze am Deckel-
boden bei den Deckeln für Holzfüllung hat man wegen
der allzuschnellen Zerstörung der Schrauben durch Rost
Abstand genommen. Die bei den Deckeln für Asphalt-
süllung kreuzweis angeordneten Verstärkungsrippen sind
mit Auskragungen versehen. Dies beugt dem leichten
Herausquellen des Asphaltes bei starker Hitze vor. Um
die Zugehörigkeit von Rahmen und Deckel und die Aus-
tausch möglichkett der verschiedenen Rahmen- und Deckel-

formen untereinander zu kennzeichnen, sind etnhetiliche
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